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844 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über dle Regierungsvorlage (803 der Beila
Ken) : Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und dem Fürstentum Liechtenstein 
über die Arbeitslosenversicherung samt 

Schlußprotokoll 

Mit dem Zusatzabkommen, BGBI. Nr.39/1978, 
zum Abkommen vom 26. September 1968 zwischen 
der Republik Österreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein im Bereich de~ Sozialen Sicherheit 
wurde hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung 
bestimmt, daß in Österreich wohnende österreichi
sche und liechtensteinische Grenzgänger, die in 
Liechtenstein beschäftigt sind, in Liechtenstein der 
Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegen bzw. 
die liechtensteinische Arbeitslosenversicherungs
kasse die eingehobenen Arbeitslosenversicherungs
beiträge an die Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
überweist und die in Liechtenstein zurückgelegten 
arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäfti
gungszeiten in Österreich auf die Anwartschaft von 
Arbeitslosengeld und Karenzurlaubsgeld angerech
net werden. 

Entsprechend dem am 1. Jänner 1980 in Kraft 
getretenen österreichisch-schweizerischen Abkom
men über Arbeitslosenversicherung sollen nun 
durch das gegenständliche gesetzändernde und 
gesetzesergänzende Abkommen über Arbeitslosen
versicherung auch Regelungen über die Kurzar
beitsbeihilfe bzw. Leistungen bei Teilarbeitslosig
keit aufgenommen und weitere Verbesserungen 
vorgenommen werden. Aus Gründen der besseren 
Überschaubarkeit wurde hiebei ein eigenes Abkom
men ausgearbeitet, das an die Stelle der Bestimmun
gen im oberwähnten Zusatzabkommen, BGBI. Nr. 
39/1978, treten soll und im wesentlichen dem 
österreichisch-schweizerischen Abkommen ent
spricht. Dieses in der gegenständlichen Regierungs
vorlage enthaltene Abkommen enthält neben den 

Dr. Puntigam 

Berichterstatter 

,bereits derzeit für Grenzgänger geltenden Regelun
gen folgende Verbesserungen: 

Der Personenkreis der anspruchsberechtigten 
Grenzgänger wird auf alle Grenzgänger ohne 
Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit 
sowie auf Grenzgänger, die Flüchtlinge oder 
Staatenlose sind, ausgedehnt, der Anspruch 
auf Liechtenstein erweitert. 
Im Falle von Kurzarbeit erhalten auch 
Grenzgänger die hiefür im jeweiligen Ver
tragsstaat vorgesehene Leistung. 
Bei der Gewährung von Arbeitslosengeld 
bzw. Arbeitslosenentschädigung an Arbeit
nehmer, die nicht Grenzgänger sind, werden 
die im anderen Vertrags staat zurückgelegten 
Versicherungszeiten berücksichtigt. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat das 
gegenständliche Abkommen in seiner Sitzung am 
8. Oktober 1981 in Verhandlung genommen und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Dr. Fe urs te i nund T re ich 1 einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des Abschlusses dieses Abkommens zu empfehlen. 

Dem Ausschuß erschien die Erlassung von Geset
zen im Sinne des Art. SO Abs. 2 B-VG zur Überfüh
rung des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und dem Fürstentum Liechten
stein über die Arbeitslosenversicherung samt 
Schlußprotokoll (803 der Beilagen) wird geneh
migt. 

Wien, 19811008 

Maria Metzker 

Obmann 
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